
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

  

  

  

1 3 . Bilder/ TV Rechte :   Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter,  

dass sie mit einer Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und  

Geburtsjahrgänge, sowie des Wettkampfes einverstanden sind. Der  

Fechter/Fechterin bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit  

einverstanden, dass bei den Wettkämpfen Bild - , Ton -   und Filmaufnahmen  

gefertigt, verbreitet und zur Schau gestellt werden. Diese Einwilligung erfolgt  

unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und gilt sowohl für das  

Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle  

Medien, insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV - Sendungen  

und im Internet wiederzugeben. Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine  

Pflicht, den Namen zu nennen.   

  


